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RS OGH 1974/6/25 3Ob23/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1974

Norm

EheG §47

Rechtssatz

Objektiv Ehebruch, wenn die Ehegattin nach Verkündung des Scheidungsurteils und beiderseitigem

Rechtsmittelverzicht aber vor Zustellung der Urteilsausfertigung einen außerehelichen Geschlechtsverkehr vornimmt.

Subjektiv wird aber ein Verschulden ausschließender Irrtum über das Bestehen der Ehe anzunehmen sein.
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